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OBERLANDESGERICHT MUNCHEN

Aktenzeichen: 29 U 3947/00
7 HKO 3178/00 LG MUnchen’I

Verkiindet am 12. Oktober 2000

Die Urkundsbeamtin:

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

in dem Rechtsstreit

U < s <tz lich vertreten durch die Vorstande (R

- Antragstellerin .und Berufungsgegnerin -

Prozessbevollmachtigte:  Rechtsanwalte i RS

gegen

U << /ich vertreten durch den Geschaftsfiih-
er U

- Antragsgegnerin und Berufungsfihrerin -

Prozessbevollméachtigte: Rechtsanwalte —
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hat der 29. Zivilsenat dés Obérlandesgerichts Milnchen durch den Vorsitzen-

“den Richter Wl und die Richter IR und W =ufgrund der mindii-

chen Verhandlung vom 12. Oktober 2000

fiir Recht erkannt:

Auf die Berufung der Antragsgeg’nerin\ werden das Urteil des
Landgerichts Muinchen | vom 17.05.2000 und die einstweilige
Verfigung vom 21.02.2000 - 7 HKO 3178/00 - aufgehoben.

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Vérf(]gung wird

zurickgewiesen.

Die Antragstellerin tragt die Kosten des Verfahrens.

Tatbestand:

. Die Antragstellerin wurde durch Gesellschaftsvertrag vom 29.11.1999

(Anlage K 1) gegrindet und unter gleichem Datum zur Eintragung
in das Handelsregister angemeldet. Gegenstand des' Unternehmens der
Antragsstellerin sind die Veranstaltung, Durchfiihrung und Vermittlung von
Reisen und alle unmittelbar oder mittelbar damit in Zusammenhang stehenden
Geschéfte und Dienstleistungen. Sie hat behauptet, sie sei unter ihrer Firma
seit 30.11.1999 im Geschéaftsverkehr aufgetrete’n (Anlagen K 3, K 4, K b).
Sie ist Inhaberin der. am 24.12.1999 angemeldeten und am 08.03.2000
eingetragenen Marke Nr. NI " TN (Anlage K 13), die Schutz
fir die aus dem Dienstleistungsverzeichnis ersichtlichen Dienstleistungen

geniel3t.

Geschéaftsgegenstand des Unternehmens der Antragsgegnerin ist "Vertrieb
und Service von Kommunikations-und EDV-Systemen, Dienstleistungen im

. N "

Zusammenhang mit dem Internet, Schulungen und Censulting”.
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- Am 27.12.1999 Wurde fur die Antragsgegnerin der Domain-Name
w. SR .de" eingerichtet; am 03.02.2000. folgten die Domains

w A d<" und "www R de" (Anlagen K 8, K 9).

Die Antragstellerin hat geltend gemacht, der fur die Antragsgegnerin bei
den erwahnten Vorgangen handeinde Herr AUNEER 7SN sci bis
Anfang 1999 in der EDV-Abteilung ihres Griindungsgesellschafters Vil
GOl titic gewesen und habe Kenntnis von der beabsichtigten
Grundung der Antragstellerin gehabt. G— habe sich seinerzeit im
Streit von Z- getrennt. Die Registrierung der erwéhnten Domains fur
die Antragsgegnerin misse auch im Zusammenhang mit. der Werbung der

~Antragsstellerin in der {ljiikeitung und der— Zeitung am
18.12.1999 (Anlagen K 14, K 15) gesehen werden. '

Die Antragstellerin hat geltend gemacht, durch die Nutzung der erwéhnten
" Domains verstoRe die Antragsgegnerin gegen §8 5, 15 MarkenG. Es bestehe
Branchengleichheit, da die Antragsgegnerin durch die Nutzung der Domain
auf die Antragsstellerin Bezug nehme; zudem musse mit der Méglichkeit einer
Ausweitung der Téatigkeit der Antragsgegnerin gerechnet werden. Im Ubrigen
liege ein klassischer Fall des "Domain-Grabbing" vor; die Antragsgegnerin
handele offensichtlich zum Zweck sittenwidriger Behinderung der
Antragsstellerin, sie beabsichtige offenbar, die Domain an die Antragstellerin
zu verkaufen und diese so "zur Kassé zu bitten".

Die Antragsstellerin hat am 21.02.2000 eine einstweilige Verngung
erwirkt, durch die der Antragsgegnenn bei Meidung néher bezeichneter
Ordnungsmlttel verboten wurde,

im Internet die Domain-Namen "{illR de", "R c<

und "{ A de" im geschéftlichen Verkehr zu benutzen und/oder

benutzen zu lassen sowie die Domain-Namen ohne Zustimmung der

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik-urdl Informationsrecht - http://www.jurpc.de

Antragsstellerin auf einen Dritten zu ﬂbertragén.

Gegen diese einstweilige Verfligung hat die Antragsgegnerin Widerspruch
eingelegt. Sie hat behaUptet sie sei im September 1999 von t{ R de
O - W W it der Entwicklung eines Konzepts
fur —als Onlineportal fiur Endverbraucher beauftragt worden;
die Idee hierzu sei bei t{j B8 schon im Friihjahr 1999 entstanden.
Dabei seien die streitgegenstdndiichen Domains am 19.12.1999 bei
’ D- registriert worden. Sie hat bestritten, dass Z|jjjjll} aufgrund von
Tatigkeiten im Hause G— Kenntnis von der geplanten Grindung
der Antragsstellerin gehabt habe. Von Domain-Grabbing kdénne nicht die
Rede sein. Denkbare Anspriiche der Antragsstellerin scheiterten an fehlender
Branchengleichheit zwischen den Parteien. Im Ubrigen habe sie die Domains
"t <’ und "t—de" bereits vorgerichtlich freigegeben
(Anlagen AG 1, 2). Schon Mitte Februar 2000 seien die Domains geitscht

gewesen. Beziglich der Domain "t{llllB.de” sei mit t{jillde am
16.01.2000 ein Dienstleistungsvertrag (Aniage AG 4 geschlossen worden).

fm Termin zur mﬁndiichenkVerhandiung vor dem Landgericht haben die
Parteien den Rechtsstreit hinsichtlich der Domains "t- de" und
"t— de" Ubereinstimmend fur erledlgt erklart. Im Ubrigen hat die
Antragsgegnerin beantragt,

die einstweilige Verfiigung aufzuheben und den auf ihren Erlass
gerichteten Antrag zurlickzuweisen. |

Die Antragstellerin hat beantragt,
die einstweilige Verfligung aufrecht zu erhalten.
Sie ist dem Vortrag der Antragsgegnerin 'entgegengetreten. Grund far

die Registrierung der Domains sei gewesen, dass Z{J sich an der
Antragsstellerin  habe rdchen und ihr Schaden habe zufligen wollen.

ZWA habe gewusst, dass die Antragstellerin unter “t{ NS
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Internet habe auftreten wollen. Auch die Reservierung der erwéahnten
weiteren Domains zeige deutlich die Behinderungsabsicht. Auf Branchen-
bzw. Dienstleistungsdhnlichkeit oder -ein Wettbewerbsverhéltnis zwischen
den Parteien komme es unter diesen Umstanden nicht an. Das Verhalten
der Antragsgegnerin verstoRe gegen § 1 UWG, § 823 Abs. 1 BGB (unter
dem Gesichtspunkt des Eingriffs in den eingerichteten und ausglbten
Gewerbebetrieb) und gegen .§ 826 BGB. Insbesondere unter dem
Gesichtspunkt der Behinderung sei die Aufrechterhaltung der einstweiligen
- Verfligung gerechtfertigt. Es sei unglaubwirdig, dass die Antragsgegnerin
bereits im September 1999 mit der Entwicklung des Konzepts fiir das
TUR -Portal beauftragt worden sei, dass die Reservierung der Domain als
Grundvoraussetzung aber erst im Dezember 1999 erfolgt sei.

Durch das angefochtene Urteil hat das Landgericht die einstweilige
Verfligung bestatigt. Zur Begriindung hat es im Wesentlichen ausgefihrt, der -
,Anspruch der Antragsstellerin ergebe sich aus 88 5, 15 Abs. 2, 4 MarkenG. |
Die Klagerin genieRe fur ihre Firma Schutz seit Dezember 1999. Die
Antragsgegnerin habe die Domain "t-de" erst nach der Entstehung
dieses Schutzes angemeldet. Zwischen beiden Kennzeichnungen bestehe
Verwechslungsgefahr, da die Antragsgegnerin Leistungen fur das Internet
anbiete, wahrend die Antragsstéllerin ihre Leistungen im Internet anbiete und

abwickle.
Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Antragsgegnerin, zu deren
Begriindung sie ihren Sach- und Rechtsvortrag aus dem ersten Rechtszug
wiederholt und vertieft. Die Antragsgegnerin beantragt,
das Urteil des Landgerichts aufzuheben und den Antfag auf Erlass
einer einstweiligen Verfligung zurlickzuweisen.

Die Antragsstellerin beantragt,

die Berufung zurlickzuweisen.
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Auch sie erganzt und vertieft ihren Sachvortrag aus dem ersten Rechtszug.

Im Ubrigen wird zur Ergénzung des Tatbestandes auf die von den Parteien
eingereichten Schriftsatze und die von ihnen vorgelegten Urkunden Bezug
genommen. '

Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Berufuhg der Antragsgegnerin erweist sich als begrindet.
Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch ist nach dem im
Verflgungsverfahren erreichten Sach- und Streitstand nicht glaubhaft
gemacht. ‘

Auf 8 15 Abs. 4, 2 MarkenG kann der geltend gemachte Anspruch
nicht gestitzt werden. GemaR § 15 Abs. 2 MarkenG ’ist es Dritten
untersagt, die geschéftliche Bezeichnuhg eines anderen oder ein
dhnliches Zeichen im geschéfltichen Verkehr unbefugt in einer Weise
zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschiitzten
Bezeichnung hervorzurufen. Das setzt nach standiger Rechtsprechung
und \allgemeiner Meinung neben der Zeichendhnlichkeit voraus,
dass zwisphen den Tatigkeitsbereichen der streitenden Unternehmen

~ sachliche Bertihrungspunkte, eine je nach dem Grad der Ahnlichkeit
der Zeichen groRere oder geringere Branchenahnlichkeit besteht. Von
deren Bestehen kann im vorliegenden Fall nach gegenwirtigem Sach-
und Streitstand nicht éusgegangen werden. Denn es ist schon nicht
klar, in welcher Branche die streitige Domain eingesetzt werden soll.
Soweit.nach wie vor die Mdglichkeit besteht, dass die Antragsgegnerin
die Domain selbst benutzt, ist die Gefahr einer Benutzung im Bereich
der Branchenahnlichkeit nicht ersichtlich. Gleiches gilt insoweit, als die
Antragsgegnerih die Domain zurBenutzun’g der t-.de Uberlassen
hat. Auch insoweit ist eine Gefahr der Benutzung im Bereich der
Branchnahe nicht erkennbar.
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Auch auf § 14 Abs. 5, 2 und die fur die Klagerin registrierte
Marke kénnen die .Anspriiche aus den gleichen Grinden nicht
gestiitzt werden. Eine hinreichende Ahnlichkeit der beiderseitigen
Dienstleistungen ist unter den dargelegten Umsténden nicht erkennbar.

Auch unter dem Unterlassungansprﬁché mdéglicherweise
unter verschiedenen rechtlichen Gesichtspunkten begriindenden
Gesichtspunkt der Behinderung und insbesondere des
"Domain-Grabbing” lassen sich die geltend gemachten Anspriche
nicht begrinden. Unter die hier in Betracht kommenden Normen sind
die Falle zu subsumieren, in denen die Reservierung einer Domain
ausschlielich in der Absicht erfolgt, die Domain fir einen anderen und
insbesondere an dem bétreffenden Kennzeichen besser Berechtigten
zu "sperren"” um ihn, aus welchen Griinden auch immer, an der
Nutzung der Domain zu hindern, insbesondere, um finanzielle Vorteile
aus einem spéteren Verzicht auf die Domain zu ziehen. |

Soweit die Antragsstellerin in diesem Zusammenhang behauptet, Herr
Zeilinger habe von den Planen zur Grindung der Antragsstellerin
und von deren geplantem Internet-Auftritt durch seine Téatigkeit bei
G_ Kenntnis gehabt, ist dies bestritten und - insbesondere
auch durch die eidesstattliche Versicherung des Herrn M{jll
GV o 11.10.2000 - nicht glaubhaft gemacht. Glaubhaft
gemacht ist nur, dass G sich von 7 A nfang des Jahres
1999 getrennt hat. Dass es zu dieser Zeit bereits Plane zur Griindung
der Antragsstellerin gab und dass Z{Jl8 von diesen Planen Kenntnis
erlangte, ist in der eidesstattlichen Versicherung nicht erwahnt.

Als Grundlage fir die Annahme einer Behinderungsabsicht bleibt daher
allein die Tatsache, dass die Antragsgegnerin die streitigé Domain
im Dezember 1999 - ob am 19.12. oder am 27.12.1999, kann in
diesem-Zusammenhang dahinstehen - und damit in einem auffalligen
zeitlichen Zusammenhang mit der ‘Werbung der Antragsstellerin in
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der NI Zcitung und der {eitung am 18.12.1999
(Anlagen K 14, K 15) bei D-angemeldet hat und dass am
03.02.2000 zwei (tatséchlich wohl drei) weitere Domains bei DY
angemeldet wurden. Allein aus diesem zeitlichen Zusammenhang und
der Streuung der Domains kann jedoch auf eine Behinderungsabsicht
nicht geschlossen werden. Die Behauptung der Antragsgegnerin,
es habe bereits vor dem 18.12.1999 Plane fUr eine Nutzung von
T— bei einem Kunden der Antragsgegnerin gegeben, in deren
Realisierung die Antragsgegnerin eingeschaltet gewesen sei, kann

'~ nach dem gegenwértigen Sach- und Streitstand nicht als widerlegt
angesehen werden. Die bloRe Absicht, sich flr "www. (R de” als
Domain im Internet die Prioritdt zu sichern und diese Domain durch
weitere Registrierungen "abzusichern", stellt keine den Vorwurf der
Sittenwidrigkeit im Sinne von § 1 UWG oder § 826 BGB begriindende
Behinderung der Antragsstellerin dar.

Die Kostenentscheidung folgt aus 8§91, 91a ZPO. Dabei
hat die Antragstellerin die Kosten ihsoweit, als das Verfahren
ibereinstimmend fir erledigt erklart wurde, auch schon deswegeh
zu tragen, weil die weiteren Domains unstreitig vor Rechtshangigkeit
freigegeben wurden. |

Vorsitzender Richter Richter

am Oberlandesgericht
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Auf die Berufung der Antragsgeg’nerin\ werden das Urteil des
Landgerichts Muinchen | vom 17.05.2000 und die einstweilige
Verfigung vom 21.02.2000 - 7 HKO 3178/00 - aufgehoben.

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Vérf(]gung wird

zurickgewiesen.

Die Antragstellerin tragt die Kosten des Verfahrens.
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. Die Antragstellerin wurde durch Gesellschaftsvertrag vom 29.11.1999

(Anlage K 1) gegrindet und unter gleichem Datum zur Eintragung
in das Handelsregister angemeldet. Gegenstand des' Unternehmens der
Antragsstellerin sind die Veranstaltung, Durchfiihrung und Vermittlung von
Reisen und alle unmittelbar oder mittelbar damit in Zusammenhang stehenden
Geschéfte und Dienstleistungen. Sie hat behauptet, sie sei unter ihrer Firma
seit 30.11.1999 im Geschéaftsverkehr aufgetrete’n (Anlagen K 3, K 4, K b).
Sie ist Inhaberin der. am 24.12.1999 angemeldeten und am 08.03.2000
eingetragenen Marke Nr. NI " TN (Anlage K 13), die Schutz
fir die aus dem Dienstleistungsverzeichnis ersichtlichen Dienstleistungen

geniel3t.
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. N "
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- Am 27.12.1999 Wurde fur die Antragsgegnerin der Domain-Name
w. SR .de" eingerichtet; am 03.02.2000. folgten die Domains

w A d<" und "www R de" (Anlagen K 8, K 9).

Die Antragstellerin hat geltend gemacht, der fur die Antragsgegnerin bei
den erwahnten Vorgangen handeinde Herr AUNEER 7SN sci bis
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Grundung der Antragstellerin gehabt. G— habe sich seinerzeit im
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die Antragsgegnerin misse auch im Zusammenhang mit. der Werbung der

~Antragsstellerin in der {ljiikeitung und der— Zeitung am
18.12.1999 (Anlagen K 14, K 15) gesehen werden. '

Die Antragstellerin hat geltend gemacht, durch die Nutzung der erwéhnten
" Domains verstoRe die Antragsgegnerin gegen §8 5, 15 MarkenG. Es bestehe
Branchengleichheit, da die Antragsgegnerin durch die Nutzung der Domain
auf die Antragsstellerin Bezug nehme; zudem musse mit der Méglichkeit einer
Ausweitung der Téatigkeit der Antragsgegnerin gerechnet werden. Im Ubrigen
liege ein klassischer Fall des "Domain-Grabbing" vor; die Antragsgegnerin
handele offensichtlich zum Zweck sittenwidriger Behinderung der
Antragsstellerin, sie beabsichtige offenbar, die Domain an die Antragstellerin
zu verkaufen und diese so "zur Kassé zu bitten".

Die Antragsstellerin hat am 21.02.2000 eine einstweilige Verngung
erwirkt, durch die der Antragsgegnenn bei Meidung néher bezeichneter
Ordnungsmlttel verboten wurde,
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und "{ A de" im geschéftlichen Verkehr zu benutzen und/oder
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Antragsstellerin auf einen Dritten zu ﬂbertragén.

Gegen diese einstweilige Verfligung hat die Antragsgegnerin Widerspruch
eingelegt. Sie hat behaUptet sie sei im September 1999 von t{ R de
O - W W it der Entwicklung eines Konzepts
fur —als Onlineportal fiur Endverbraucher beauftragt worden;
die Idee hierzu sei bei t{j B8 schon im Friihjahr 1999 entstanden.
Dabei seien die streitgegenstdndiichen Domains am 19.12.1999 bei
’ D- registriert worden. Sie hat bestritten, dass Z|jjjjll} aufgrund von
Tatigkeiten im Hause G— Kenntnis von der geplanten Grindung
der Antragsstellerin gehabt habe. Von Domain-Grabbing kdénne nicht die
Rede sein. Denkbare Anspriiche der Antragsstellerin scheiterten an fehlender
Branchengleichheit zwischen den Parteien. Im Ubrigen habe sie die Domains
"t <’ und "t—de" bereits vorgerichtlich freigegeben
(Anlagen AG 1, 2). Schon Mitte Februar 2000 seien die Domains geitscht

gewesen. Beziglich der Domain "t{llllB.de” sei mit t{jillde am
16.01.2000 ein Dienstleistungsvertrag (Aniage AG 4 geschlossen worden).

fm Termin zur mﬁndiichenkVerhandiung vor dem Landgericht haben die
Parteien den Rechtsstreit hinsichtlich der Domains "t- de" und
"t— de" Ubereinstimmend fur erledlgt erklart. Im Ubrigen hat die
Antragsgegnerin beantragt,

die einstweilige Verfiigung aufzuheben und den auf ihren Erlass
gerichteten Antrag zurlickzuweisen. |

Die Antragstellerin hat beantragt,
die einstweilige Verfligung aufrecht zu erhalten.
Sie ist dem Vortrag der Antragsgegnerin 'entgegengetreten. Grund far

die Registrierung der Domains sei gewesen, dass Z{J sich an der
Antragsstellerin  habe rdchen und ihr Schaden habe zufligen wollen.

ZWA habe gewusst, dass die Antragstellerin unter “t{ NS
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Internet habe auftreten wollen. Auch die Reservierung der erwéahnten
weiteren Domains zeige deutlich die Behinderungsabsicht. Auf Branchen-
bzw. Dienstleistungsdhnlichkeit oder -ein Wettbewerbsverhéltnis zwischen
den Parteien komme es unter diesen Umstanden nicht an. Das Verhalten
der Antragsgegnerin verstoRe gegen § 1 UWG, § 823 Abs. 1 BGB (unter
dem Gesichtspunkt des Eingriffs in den eingerichteten und ausglbten
Gewerbebetrieb) und gegen .§ 826 BGB. Insbesondere unter dem
Gesichtspunkt der Behinderung sei die Aufrechterhaltung der einstweiligen
- Verfligung gerechtfertigt. Es sei unglaubwirdig, dass die Antragsgegnerin
bereits im September 1999 mit der Entwicklung des Konzepts fiir das
TUR -Portal beauftragt worden sei, dass die Reservierung der Domain als
Grundvoraussetzung aber erst im Dezember 1999 erfolgt sei.

Durch das angefochtene Urteil hat das Landgericht die einstweilige
Verfligung bestatigt. Zur Begriindung hat es im Wesentlichen ausgefihrt, der -
,Anspruch der Antragsstellerin ergebe sich aus 88 5, 15 Abs. 2, 4 MarkenG. |
Die Klagerin genieRe fur ihre Firma Schutz seit Dezember 1999. Die
Antragsgegnerin habe die Domain "t-de" erst nach der Entstehung
dieses Schutzes angemeldet. Zwischen beiden Kennzeichnungen bestehe
Verwechslungsgefahr, da die Antragsgegnerin Leistungen fur das Internet
anbiete, wahrend die Antragsstéllerin ihre Leistungen im Internet anbiete und

abwickle.
Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Antragsgegnerin, zu deren
Begriindung sie ihren Sach- und Rechtsvortrag aus dem ersten Rechtszug
wiederholt und vertieft. Die Antragsgegnerin beantragt,
das Urteil des Landgerichts aufzuheben und den Antfag auf Erlass
einer einstweiligen Verfligung zurlickzuweisen.

Die Antragsstellerin beantragt,

die Berufung zurlickzuweisen.
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Auch sie erganzt und vertieft ihren Sachvortrag aus dem ersten Rechtszug.

Im Ubrigen wird zur Ergénzung des Tatbestandes auf die von den Parteien
eingereichten Schriftsatze und die von ihnen vorgelegten Urkunden Bezug
genommen. '

Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Berufuhg der Antragsgegnerin erweist sich als begrindet.
Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch ist nach dem im
Verflgungsverfahren erreichten Sach- und Streitstand nicht glaubhaft
gemacht. ‘

Auf 8 15 Abs. 4, 2 MarkenG kann der geltend gemachte Anspruch
nicht gestitzt werden. GemaR § 15 Abs. 2 MarkenG ’ist es Dritten
untersagt, die geschéftliche Bezeichnuhg eines anderen oder ein
dhnliches Zeichen im geschéfltichen Verkehr unbefugt in einer Weise
zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschiitzten
Bezeichnung hervorzurufen. Das setzt nach standiger Rechtsprechung
und \allgemeiner Meinung neben der Zeichendhnlichkeit voraus,
dass zwisphen den Tatigkeitsbereichen der streitenden Unternehmen

~ sachliche Bertihrungspunkte, eine je nach dem Grad der Ahnlichkeit
der Zeichen groRere oder geringere Branchenahnlichkeit besteht. Von
deren Bestehen kann im vorliegenden Fall nach gegenwirtigem Sach-
und Streitstand nicht éusgegangen werden. Denn es ist schon nicht
klar, in welcher Branche die streitige Domain eingesetzt werden soll.
Soweit.nach wie vor die Mdglichkeit besteht, dass die Antragsgegnerin
die Domain selbst benutzt, ist die Gefahr einer Benutzung im Bereich
der Branchenahnlichkeit nicht ersichtlich. Gleiches gilt insoweit, als die
Antragsgegnerih die Domain zurBenutzun’g der t-.de Uberlassen
hat. Auch insoweit ist eine Gefahr der Benutzung im Bereich der
Branchnahe nicht erkennbar.
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Auch auf § 14 Abs. 5, 2 und die fur die Klagerin registrierte
Marke kénnen die .Anspriiche aus den gleichen Grinden nicht
gestiitzt werden. Eine hinreichende Ahnlichkeit der beiderseitigen
Dienstleistungen ist unter den dargelegten Umsténden nicht erkennbar.

Auch unter dem Unterlassungansprﬁché mdéglicherweise
unter verschiedenen rechtlichen Gesichtspunkten begriindenden
Gesichtspunkt der Behinderung und insbesondere des
"Domain-Grabbing” lassen sich die geltend gemachten Anspriche
nicht begrinden. Unter die hier in Betracht kommenden Normen sind
die Falle zu subsumieren, in denen die Reservierung einer Domain
ausschlielich in der Absicht erfolgt, die Domain fir einen anderen und
insbesondere an dem bétreffenden Kennzeichen besser Berechtigten
zu "sperren"” um ihn, aus welchen Griinden auch immer, an der
Nutzung der Domain zu hindern, insbesondere, um finanzielle Vorteile
aus einem spéteren Verzicht auf die Domain zu ziehen. |

Soweit die Antragsstellerin in diesem Zusammenhang behauptet, Herr
Zeilinger habe von den Planen zur Grindung der Antragsstellerin
und von deren geplantem Internet-Auftritt durch seine Téatigkeit bei
G_ Kenntnis gehabt, ist dies bestritten und - insbesondere
auch durch die eidesstattliche Versicherung des Herrn M{jll
GV o 11.10.2000 - nicht glaubhaft gemacht. Glaubhaft
gemacht ist nur, dass G sich von 7 A nfang des Jahres
1999 getrennt hat. Dass es zu dieser Zeit bereits Plane zur Griindung
der Antragsstellerin gab und dass Z{Jl8 von diesen Planen Kenntnis
erlangte, ist in der eidesstattlichen Versicherung nicht erwahnt.

Als Grundlage fir die Annahme einer Behinderungsabsicht bleibt daher
allein die Tatsache, dass die Antragsgegnerin die streitigé Domain
im Dezember 1999 - ob am 19.12. oder am 27.12.1999, kann in
diesem-Zusammenhang dahinstehen - und damit in einem auffalligen
zeitlichen Zusammenhang mit der ‘Werbung der Antragsstellerin in
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der NI Zcitung und der {eitung am 18.12.1999
(Anlagen K 14, K 15) bei D-angemeldet hat und dass am
03.02.2000 zwei (tatséchlich wohl drei) weitere Domains bei DY
angemeldet wurden. Allein aus diesem zeitlichen Zusammenhang und
der Streuung der Domains kann jedoch auf eine Behinderungsabsicht
nicht geschlossen werden. Die Behauptung der Antragsgegnerin,
es habe bereits vor dem 18.12.1999 Plane fUr eine Nutzung von
T— bei einem Kunden der Antragsgegnerin gegeben, in deren
Realisierung die Antragsgegnerin eingeschaltet gewesen sei, kann

'~ nach dem gegenwértigen Sach- und Streitstand nicht als widerlegt
angesehen werden. Die bloRe Absicht, sich flr "www. (R de” als
Domain im Internet die Prioritdt zu sichern und diese Domain durch
weitere Registrierungen "abzusichern", stellt keine den Vorwurf der
Sittenwidrigkeit im Sinne von § 1 UWG oder § 826 BGB begriindende
Behinderung der Antragsstellerin dar.

Die Kostenentscheidung folgt aus 8§91, 91a ZPO. Dabei
hat die Antragstellerin die Kosten ihsoweit, als das Verfahren
ibereinstimmend fir erledigt erklart wurde, auch schon deswegeh
zu tragen, weil die weiteren Domains unstreitig vor Rechtshangigkeit
freigegeben wurden. |

Vorsitzender Richter Richter

am Oberlandesgericht
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OBERLANDESGERICHT MUNCHEN

Aktenzeichen: 29 U 3947/00
7 HKO 3178/00 LG MUnchen’I

Verkiindet am 12. Oktober 2000

Die Urkundsbeamtin:

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

in dem Rechtsstreit

U < s <tz lich vertreten durch die Vorstande (R

- Antragstellerin .und Berufungsgegnerin -

Prozessbevollmachtigte:  Rechtsanwalte i RS

gegen

U << /ich vertreten durch den Geschaftsfiih-
er U

- Antragsgegnerin und Berufungsfihrerin -

Prozessbevollméachtigte: Rechtsanwalte —
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hat der 29. Zivilsenat dés Obérlandesgerichts Milnchen durch den Vorsitzen-

“den Richter Wl und die Richter IR und W =ufgrund der mindii-

chen Verhandlung vom 12. Oktober 2000

fiir Recht erkannt:

Auf die Berufung der Antragsgeg’nerin\ werden das Urteil des
Landgerichts Muinchen | vom 17.05.2000 und die einstweilige
Verfigung vom 21.02.2000 - 7 HKO 3178/00 - aufgehoben.

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Vérf(]gung wird

zurickgewiesen.

Die Antragstellerin tragt die Kosten des Verfahrens.

Tatbestand:

. Die Antragstellerin wurde durch Gesellschaftsvertrag vom 29.11.1999

(Anlage K 1) gegrindet und unter gleichem Datum zur Eintragung
in das Handelsregister angemeldet. Gegenstand des' Unternehmens der
Antragsstellerin sind die Veranstaltung, Durchfiihrung und Vermittlung von
Reisen und alle unmittelbar oder mittelbar damit in Zusammenhang stehenden
Geschéfte und Dienstleistungen. Sie hat behauptet, sie sei unter ihrer Firma
seit 30.11.1999 im Geschéaftsverkehr aufgetrete’n (Anlagen K 3, K 4, K b).
Sie ist Inhaberin der. am 24.12.1999 angemeldeten und am 08.03.2000
eingetragenen Marke Nr. NI " TN (Anlage K 13), die Schutz
fir die aus dem Dienstleistungsverzeichnis ersichtlichen Dienstleistungen

geniel3t.

Geschéaftsgegenstand des Unternehmens der Antragsgegnerin ist "Vertrieb
und Service von Kommunikations-und EDV-Systemen, Dienstleistungen im

. N "

Zusammenhang mit dem Internet, Schulungen und Censulting”.
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- Am 27.12.1999 Wurde fur die Antragsgegnerin der Domain-Name
w. SR .de" eingerichtet; am 03.02.2000. folgten die Domains

w A d<" und "www R de" (Anlagen K 8, K 9).

Die Antragstellerin hat geltend gemacht, der fur die Antragsgegnerin bei
den erwahnten Vorgangen handeinde Herr AUNEER 7SN sci bis
Anfang 1999 in der EDV-Abteilung ihres Griindungsgesellschafters Vil
GOl titic gewesen und habe Kenntnis von der beabsichtigten
Grundung der Antragstellerin gehabt. G— habe sich seinerzeit im
Streit von Z- getrennt. Die Registrierung der erwéhnten Domains fur
die Antragsgegnerin misse auch im Zusammenhang mit. der Werbung der

~Antragsstellerin in der {ljiikeitung und der— Zeitung am
18.12.1999 (Anlagen K 14, K 15) gesehen werden. '

Die Antragstellerin hat geltend gemacht, durch die Nutzung der erwéhnten
" Domains verstoRe die Antragsgegnerin gegen §8 5, 15 MarkenG. Es bestehe
Branchengleichheit, da die Antragsgegnerin durch die Nutzung der Domain
auf die Antragsstellerin Bezug nehme; zudem musse mit der Méglichkeit einer
Ausweitung der Téatigkeit der Antragsgegnerin gerechnet werden. Im Ubrigen
liege ein klassischer Fall des "Domain-Grabbing" vor; die Antragsgegnerin
handele offensichtlich zum Zweck sittenwidriger Behinderung der
Antragsstellerin, sie beabsichtige offenbar, die Domain an die Antragstellerin
zu verkaufen und diese so "zur Kassé zu bitten".

Die Antragsstellerin hat am 21.02.2000 eine einstweilige Verngung
erwirkt, durch die der Antragsgegnenn bei Meidung néher bezeichneter
Ordnungsmlttel verboten wurde,

im Internet die Domain-Namen "{illR de", "R c<

und "{ A de" im geschéftlichen Verkehr zu benutzen und/oder

benutzen zu lassen sowie die Domain-Namen ohne Zustimmung der
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Antragsstellerin auf einen Dritten zu ﬂbertragén.

Gegen diese einstweilige Verfligung hat die Antragsgegnerin Widerspruch
eingelegt. Sie hat behaUptet sie sei im September 1999 von t{ R de
O - W W it der Entwicklung eines Konzepts
fur —als Onlineportal fiur Endverbraucher beauftragt worden;
die Idee hierzu sei bei t{j B8 schon im Friihjahr 1999 entstanden.
Dabei seien die streitgegenstdndiichen Domains am 19.12.1999 bei
’ D- registriert worden. Sie hat bestritten, dass Z|jjjjll} aufgrund von
Tatigkeiten im Hause G— Kenntnis von der geplanten Grindung
der Antragsstellerin gehabt habe. Von Domain-Grabbing kdénne nicht die
Rede sein. Denkbare Anspriiche der Antragsstellerin scheiterten an fehlender
Branchengleichheit zwischen den Parteien. Im Ubrigen habe sie die Domains
"t <’ und "t—de" bereits vorgerichtlich freigegeben
(Anlagen AG 1, 2). Schon Mitte Februar 2000 seien die Domains geitscht

gewesen. Beziglich der Domain "t{llllB.de” sei mit t{jillde am
16.01.2000 ein Dienstleistungsvertrag (Aniage AG 4 geschlossen worden).

fm Termin zur mﬁndiichenkVerhandiung vor dem Landgericht haben die
Parteien den Rechtsstreit hinsichtlich der Domains "t- de" und
"t— de" Ubereinstimmend fur erledlgt erklart. Im Ubrigen hat die
Antragsgegnerin beantragt,

die einstweilige Verfiigung aufzuheben und den auf ihren Erlass
gerichteten Antrag zurlickzuweisen. |

Die Antragstellerin hat beantragt,
die einstweilige Verfligung aufrecht zu erhalten.
Sie ist dem Vortrag der Antragsgegnerin 'entgegengetreten. Grund far

die Registrierung der Domains sei gewesen, dass Z{J sich an der
Antragsstellerin  habe rdchen und ihr Schaden habe zufligen wollen.

ZWA habe gewusst, dass die Antragstellerin unter “t{ NS
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Internet habe auftreten wollen. Auch die Reservierung der erwéahnten
weiteren Domains zeige deutlich die Behinderungsabsicht. Auf Branchen-
bzw. Dienstleistungsdhnlichkeit oder -ein Wettbewerbsverhéltnis zwischen
den Parteien komme es unter diesen Umstanden nicht an. Das Verhalten
der Antragsgegnerin verstoRe gegen § 1 UWG, § 823 Abs. 1 BGB (unter
dem Gesichtspunkt des Eingriffs in den eingerichteten und ausglbten
Gewerbebetrieb) und gegen .§ 826 BGB. Insbesondere unter dem
Gesichtspunkt der Behinderung sei die Aufrechterhaltung der einstweiligen
- Verfligung gerechtfertigt. Es sei unglaubwirdig, dass die Antragsgegnerin
bereits im September 1999 mit der Entwicklung des Konzepts fiir das
TUR -Portal beauftragt worden sei, dass die Reservierung der Domain als
Grundvoraussetzung aber erst im Dezember 1999 erfolgt sei.

Durch das angefochtene Urteil hat das Landgericht die einstweilige
Verfligung bestatigt. Zur Begriindung hat es im Wesentlichen ausgefihrt, der -
,Anspruch der Antragsstellerin ergebe sich aus 88 5, 15 Abs. 2, 4 MarkenG. |
Die Klagerin genieRe fur ihre Firma Schutz seit Dezember 1999. Die
Antragsgegnerin habe die Domain "t-de" erst nach der Entstehung
dieses Schutzes angemeldet. Zwischen beiden Kennzeichnungen bestehe
Verwechslungsgefahr, da die Antragsgegnerin Leistungen fur das Internet
anbiete, wahrend die Antragsstéllerin ihre Leistungen im Internet anbiete und

abwickle.
Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Antragsgegnerin, zu deren
Begriindung sie ihren Sach- und Rechtsvortrag aus dem ersten Rechtszug
wiederholt und vertieft. Die Antragsgegnerin beantragt,
das Urteil des Landgerichts aufzuheben und den Antfag auf Erlass
einer einstweiligen Verfligung zurlickzuweisen.

Die Antragsstellerin beantragt,

die Berufung zurlickzuweisen.
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Auch sie erganzt und vertieft ihren Sachvortrag aus dem ersten Rechtszug.

Im Ubrigen wird zur Ergénzung des Tatbestandes auf die von den Parteien
eingereichten Schriftsatze und die von ihnen vorgelegten Urkunden Bezug
genommen. '

Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Berufuhg der Antragsgegnerin erweist sich als begrindet.
Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch ist nach dem im
Verflgungsverfahren erreichten Sach- und Streitstand nicht glaubhaft
gemacht. ‘

Auf 8 15 Abs. 4, 2 MarkenG kann der geltend gemachte Anspruch
nicht gestitzt werden. GemaR § 15 Abs. 2 MarkenG ’ist es Dritten
untersagt, die geschéftliche Bezeichnuhg eines anderen oder ein
dhnliches Zeichen im geschéfltichen Verkehr unbefugt in einer Weise
zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschiitzten
Bezeichnung hervorzurufen. Das setzt nach standiger Rechtsprechung
und \allgemeiner Meinung neben der Zeichendhnlichkeit voraus,
dass zwisphen den Tatigkeitsbereichen der streitenden Unternehmen

~ sachliche Bertihrungspunkte, eine je nach dem Grad der Ahnlichkeit
der Zeichen groRere oder geringere Branchenahnlichkeit besteht. Von
deren Bestehen kann im vorliegenden Fall nach gegenwirtigem Sach-
und Streitstand nicht éusgegangen werden. Denn es ist schon nicht
klar, in welcher Branche die streitige Domain eingesetzt werden soll.
Soweit.nach wie vor die Mdglichkeit besteht, dass die Antragsgegnerin
die Domain selbst benutzt, ist die Gefahr einer Benutzung im Bereich
der Branchenahnlichkeit nicht ersichtlich. Gleiches gilt insoweit, als die
Antragsgegnerih die Domain zurBenutzun’g der t-.de Uberlassen
hat. Auch insoweit ist eine Gefahr der Benutzung im Bereich der
Branchnahe nicht erkennbar.
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Auch auf § 14 Abs. 5, 2 und die fur die Klagerin registrierte
Marke kénnen die .Anspriiche aus den gleichen Grinden nicht
gestiitzt werden. Eine hinreichende Ahnlichkeit der beiderseitigen
Dienstleistungen ist unter den dargelegten Umsténden nicht erkennbar.

Auch unter dem Unterlassungansprﬁché mdéglicherweise
unter verschiedenen rechtlichen Gesichtspunkten begriindenden
Gesichtspunkt der Behinderung und insbesondere des
"Domain-Grabbing” lassen sich die geltend gemachten Anspriche
nicht begrinden. Unter die hier in Betracht kommenden Normen sind
die Falle zu subsumieren, in denen die Reservierung einer Domain
ausschlielich in der Absicht erfolgt, die Domain fir einen anderen und
insbesondere an dem bétreffenden Kennzeichen besser Berechtigten
zu "sperren"” um ihn, aus welchen Griinden auch immer, an der
Nutzung der Domain zu hindern, insbesondere, um finanzielle Vorteile
aus einem spéteren Verzicht auf die Domain zu ziehen. |

Soweit die Antragsstellerin in diesem Zusammenhang behauptet, Herr
Zeilinger habe von den Planen zur Grindung der Antragsstellerin
und von deren geplantem Internet-Auftritt durch seine Téatigkeit bei
G_ Kenntnis gehabt, ist dies bestritten und - insbesondere
auch durch die eidesstattliche Versicherung des Herrn M{jll
GV o 11.10.2000 - nicht glaubhaft gemacht. Glaubhaft
gemacht ist nur, dass G sich von 7 A nfang des Jahres
1999 getrennt hat. Dass es zu dieser Zeit bereits Plane zur Griindung
der Antragsstellerin gab und dass Z{Jl8 von diesen Planen Kenntnis
erlangte, ist in der eidesstattlichen Versicherung nicht erwahnt.

Als Grundlage fir die Annahme einer Behinderungsabsicht bleibt daher
allein die Tatsache, dass die Antragsgegnerin die streitigé Domain
im Dezember 1999 - ob am 19.12. oder am 27.12.1999, kann in
diesem-Zusammenhang dahinstehen - und damit in einem auffalligen
zeitlichen Zusammenhang mit der ‘Werbung der Antragsstellerin in
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der NI Zcitung und der {eitung am 18.12.1999
(Anlagen K 14, K 15) bei D-angemeldet hat und dass am
03.02.2000 zwei (tatséchlich wohl drei) weitere Domains bei DY
angemeldet wurden. Allein aus diesem zeitlichen Zusammenhang und
der Streuung der Domains kann jedoch auf eine Behinderungsabsicht
nicht geschlossen werden. Die Behauptung der Antragsgegnerin,
es habe bereits vor dem 18.12.1999 Plane fUr eine Nutzung von
T— bei einem Kunden der Antragsgegnerin gegeben, in deren
Realisierung die Antragsgegnerin eingeschaltet gewesen sei, kann

'~ nach dem gegenwértigen Sach- und Streitstand nicht als widerlegt
angesehen werden. Die bloRe Absicht, sich flr "www. (R de” als
Domain im Internet die Prioritdt zu sichern und diese Domain durch
weitere Registrierungen "abzusichern", stellt keine den Vorwurf der
Sittenwidrigkeit im Sinne von § 1 UWG oder § 826 BGB begriindende
Behinderung der Antragsstellerin dar.

Die Kostenentscheidung folgt aus 8§91, 91a ZPO. Dabei
hat die Antragstellerin die Kosten ihsoweit, als das Verfahren
ibereinstimmend fir erledigt erklart wurde, auch schon deswegeh
zu tragen, weil die weiteren Domains unstreitig vor Rechtshangigkeit
freigegeben wurden. |

Vorsitzender Richter Richter

am Oberlandesgericht
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OBERLANDESGERICHT MUNCHEN

Aktenzeichen: 29 U 3947/00
7 HKO 3178/00 LG MUnchen’I

Verkiindet am 12. Oktober 2000

Die Urkundsbeamtin:

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

in dem Rechtsstreit

U < s <tz lich vertreten durch die Vorstande (R

- Antragstellerin .und Berufungsgegnerin -

Prozessbevollmachtigte:  Rechtsanwalte i RS

gegen

U << /ich vertreten durch den Geschaftsfiih-
er U

- Antragsgegnerin und Berufungsfihrerin -

Prozessbevollméachtigte: Rechtsanwalte —
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hat der 29. Zivilsenat dés Obérlandesgerichts Milnchen durch den Vorsitzen-

“den Richter Wl und die Richter IR und W =ufgrund der mindii-

chen Verhandlung vom 12. Oktober 2000

fiir Recht erkannt:

Auf die Berufung der Antragsgeg’nerin\ werden das Urteil des
Landgerichts Muinchen | vom 17.05.2000 und die einstweilige
Verfigung vom 21.02.2000 - 7 HKO 3178/00 - aufgehoben.

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Vérf(]gung wird

zurickgewiesen.

Die Antragstellerin tragt die Kosten des Verfahrens.

Tatbestand:

. Die Antragstellerin wurde durch Gesellschaftsvertrag vom 29.11.1999

(Anlage K 1) gegrindet und unter gleichem Datum zur Eintragung
in das Handelsregister angemeldet. Gegenstand des' Unternehmens der
Antragsstellerin sind die Veranstaltung, Durchfiihrung und Vermittlung von
Reisen und alle unmittelbar oder mittelbar damit in Zusammenhang stehenden
Geschéfte und Dienstleistungen. Sie hat behauptet, sie sei unter ihrer Firma
seit 30.11.1999 im Geschéaftsverkehr aufgetrete’n (Anlagen K 3, K 4, K b).
Sie ist Inhaberin der. am 24.12.1999 angemeldeten und am 08.03.2000
eingetragenen Marke Nr. NI " TN (Anlage K 13), die Schutz
fir die aus dem Dienstleistungsverzeichnis ersichtlichen Dienstleistungen

geniel3t.

Geschéaftsgegenstand des Unternehmens der Antragsgegnerin ist "Vertrieb
und Service von Kommunikations-und EDV-Systemen, Dienstleistungen im

. N "

Zusammenhang mit dem Internet, Schulungen und Censulting”.
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- Am 27.12.1999 Wurde fur die Antragsgegnerin der Domain-Name
w. SR .de" eingerichtet; am 03.02.2000. folgten die Domains

w A d<" und "www R de" (Anlagen K 8, K 9).

Die Antragstellerin hat geltend gemacht, der fur die Antragsgegnerin bei
den erwahnten Vorgangen handeinde Herr AUNEER 7SN sci bis
Anfang 1999 in der EDV-Abteilung ihres Griindungsgesellschafters Vil
GOl titic gewesen und habe Kenntnis von der beabsichtigten
Grundung der Antragstellerin gehabt. G— habe sich seinerzeit im
Streit von Z- getrennt. Die Registrierung der erwéhnten Domains fur
die Antragsgegnerin misse auch im Zusammenhang mit. der Werbung der

~Antragsstellerin in der {ljiikeitung und der— Zeitung am
18.12.1999 (Anlagen K 14, K 15) gesehen werden. '

Die Antragstellerin hat geltend gemacht, durch die Nutzung der erwéhnten
" Domains verstoRe die Antragsgegnerin gegen §8 5, 15 MarkenG. Es bestehe
Branchengleichheit, da die Antragsgegnerin durch die Nutzung der Domain
auf die Antragsstellerin Bezug nehme; zudem musse mit der Méglichkeit einer
Ausweitung der Téatigkeit der Antragsgegnerin gerechnet werden. Im Ubrigen
liege ein klassischer Fall des "Domain-Grabbing" vor; die Antragsgegnerin
handele offensichtlich zum Zweck sittenwidriger Behinderung der
Antragsstellerin, sie beabsichtige offenbar, die Domain an die Antragstellerin
zu verkaufen und diese so "zur Kassé zu bitten".

Die Antragsstellerin hat am 21.02.2000 eine einstweilige Verngung
erwirkt, durch die der Antragsgegnenn bei Meidung néher bezeichneter
Ordnungsmlttel verboten wurde,

im Internet die Domain-Namen "{illR de", "R c<

und "{ A de" im geschéftlichen Verkehr zu benutzen und/oder

benutzen zu lassen sowie die Domain-Namen ohne Zustimmung der
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Antragsstellerin auf einen Dritten zu ﬂbertragén.

Gegen diese einstweilige Verfligung hat die Antragsgegnerin Widerspruch
eingelegt. Sie hat behaUptet sie sei im September 1999 von t{ R de
O - W W it der Entwicklung eines Konzepts
fur —als Onlineportal fiur Endverbraucher beauftragt worden;
die Idee hierzu sei bei t{j B8 schon im Friihjahr 1999 entstanden.
Dabei seien die streitgegenstdndiichen Domains am 19.12.1999 bei
’ D- registriert worden. Sie hat bestritten, dass Z|jjjjll} aufgrund von
Tatigkeiten im Hause G— Kenntnis von der geplanten Grindung
der Antragsstellerin gehabt habe. Von Domain-Grabbing kdénne nicht die
Rede sein. Denkbare Anspriiche der Antragsstellerin scheiterten an fehlender
Branchengleichheit zwischen den Parteien. Im Ubrigen habe sie die Domains
"t <’ und "t—de" bereits vorgerichtlich freigegeben
(Anlagen AG 1, 2). Schon Mitte Februar 2000 seien die Domains geitscht

gewesen. Beziglich der Domain "t{llllB.de” sei mit t{jillde am
16.01.2000 ein Dienstleistungsvertrag (Aniage AG 4 geschlossen worden).

fm Termin zur mﬁndiichenkVerhandiung vor dem Landgericht haben die
Parteien den Rechtsstreit hinsichtlich der Domains "t- de" und
"t— de" Ubereinstimmend fur erledlgt erklart. Im Ubrigen hat die
Antragsgegnerin beantragt,

die einstweilige Verfiigung aufzuheben und den auf ihren Erlass
gerichteten Antrag zurlickzuweisen. |

Die Antragstellerin hat beantragt,
die einstweilige Verfligung aufrecht zu erhalten.
Sie ist dem Vortrag der Antragsgegnerin 'entgegengetreten. Grund far

die Registrierung der Domains sei gewesen, dass Z{J sich an der
Antragsstellerin  habe rdchen und ihr Schaden habe zufligen wollen.

ZWA habe gewusst, dass die Antragstellerin unter “t{ NS
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Internet habe auftreten wollen. Auch die Reservierung der erwéahnten
weiteren Domains zeige deutlich die Behinderungsabsicht. Auf Branchen-
bzw. Dienstleistungsdhnlichkeit oder -ein Wettbewerbsverhéltnis zwischen
den Parteien komme es unter diesen Umstanden nicht an. Das Verhalten
der Antragsgegnerin verstoRe gegen § 1 UWG, § 823 Abs. 1 BGB (unter
dem Gesichtspunkt des Eingriffs in den eingerichteten und ausglbten
Gewerbebetrieb) und gegen .§ 826 BGB. Insbesondere unter dem
Gesichtspunkt der Behinderung sei die Aufrechterhaltung der einstweiligen
- Verfligung gerechtfertigt. Es sei unglaubwirdig, dass die Antragsgegnerin
bereits im September 1999 mit der Entwicklung des Konzepts fiir das
TUR -Portal beauftragt worden sei, dass die Reservierung der Domain als
Grundvoraussetzung aber erst im Dezember 1999 erfolgt sei.

Durch das angefochtene Urteil hat das Landgericht die einstweilige
Verfligung bestatigt. Zur Begriindung hat es im Wesentlichen ausgefihrt, der -
,Anspruch der Antragsstellerin ergebe sich aus 88 5, 15 Abs. 2, 4 MarkenG. |
Die Klagerin genieRe fur ihre Firma Schutz seit Dezember 1999. Die
Antragsgegnerin habe die Domain "t-de" erst nach der Entstehung
dieses Schutzes angemeldet. Zwischen beiden Kennzeichnungen bestehe
Verwechslungsgefahr, da die Antragsgegnerin Leistungen fur das Internet
anbiete, wahrend die Antragsstéllerin ihre Leistungen im Internet anbiete und

abwickle.
Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Antragsgegnerin, zu deren
Begriindung sie ihren Sach- und Rechtsvortrag aus dem ersten Rechtszug
wiederholt und vertieft. Die Antragsgegnerin beantragt,
das Urteil des Landgerichts aufzuheben und den Antfag auf Erlass
einer einstweiligen Verfligung zurlickzuweisen.

Die Antragsstellerin beantragt,

die Berufung zurlickzuweisen.
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Auch sie erganzt und vertieft ihren Sachvortrag aus dem ersten Rechtszug.

Im Ubrigen wird zur Ergénzung des Tatbestandes auf die von den Parteien
eingereichten Schriftsatze und die von ihnen vorgelegten Urkunden Bezug
genommen. '

Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Berufuhg der Antragsgegnerin erweist sich als begrindet.
Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch ist nach dem im
Verflgungsverfahren erreichten Sach- und Streitstand nicht glaubhaft
gemacht. ‘

Auf 8 15 Abs. 4, 2 MarkenG kann der geltend gemachte Anspruch
nicht gestitzt werden. GemaR § 15 Abs. 2 MarkenG ’ist es Dritten
untersagt, die geschéftliche Bezeichnuhg eines anderen oder ein
dhnliches Zeichen im geschéfltichen Verkehr unbefugt in einer Weise
zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschiitzten
Bezeichnung hervorzurufen. Das setzt nach standiger Rechtsprechung
und \allgemeiner Meinung neben der Zeichendhnlichkeit voraus,
dass zwisphen den Tatigkeitsbereichen der streitenden Unternehmen

~ sachliche Bertihrungspunkte, eine je nach dem Grad der Ahnlichkeit
der Zeichen groRere oder geringere Branchenahnlichkeit besteht. Von
deren Bestehen kann im vorliegenden Fall nach gegenwirtigem Sach-
und Streitstand nicht éusgegangen werden. Denn es ist schon nicht
klar, in welcher Branche die streitige Domain eingesetzt werden soll.
Soweit.nach wie vor die Mdglichkeit besteht, dass die Antragsgegnerin
die Domain selbst benutzt, ist die Gefahr einer Benutzung im Bereich
der Branchenahnlichkeit nicht ersichtlich. Gleiches gilt insoweit, als die
Antragsgegnerih die Domain zurBenutzun’g der t-.de Uberlassen
hat. Auch insoweit ist eine Gefahr der Benutzung im Bereich der
Branchnahe nicht erkennbar.
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Auch auf § 14 Abs. 5, 2 und die fur die Klagerin registrierte
Marke kénnen die .Anspriiche aus den gleichen Grinden nicht
gestiitzt werden. Eine hinreichende Ahnlichkeit der beiderseitigen
Dienstleistungen ist unter den dargelegten Umsténden nicht erkennbar.

Auch unter dem Unterlassungansprﬁché mdéglicherweise
unter verschiedenen rechtlichen Gesichtspunkten begriindenden
Gesichtspunkt der Behinderung und insbesondere des
"Domain-Grabbing” lassen sich die geltend gemachten Anspriche
nicht begrinden. Unter die hier in Betracht kommenden Normen sind
die Falle zu subsumieren, in denen die Reservierung einer Domain
ausschlielich in der Absicht erfolgt, die Domain fir einen anderen und
insbesondere an dem bétreffenden Kennzeichen besser Berechtigten
zu "sperren"” um ihn, aus welchen Griinden auch immer, an der
Nutzung der Domain zu hindern, insbesondere, um finanzielle Vorteile
aus einem spéteren Verzicht auf die Domain zu ziehen. |

Soweit die Antragsstellerin in diesem Zusammenhang behauptet, Herr
Zeilinger habe von den Planen zur Grindung der Antragsstellerin
und von deren geplantem Internet-Auftritt durch seine Téatigkeit bei
G_ Kenntnis gehabt, ist dies bestritten und - insbesondere
auch durch die eidesstattliche Versicherung des Herrn M{jll
GV o 11.10.2000 - nicht glaubhaft gemacht. Glaubhaft
gemacht ist nur, dass G sich von 7 A nfang des Jahres
1999 getrennt hat. Dass es zu dieser Zeit bereits Plane zur Griindung
der Antragsstellerin gab und dass Z{Jl8 von diesen Planen Kenntnis
erlangte, ist in der eidesstattlichen Versicherung nicht erwahnt.

Als Grundlage fir die Annahme einer Behinderungsabsicht bleibt daher
allein die Tatsache, dass die Antragsgegnerin die streitigé Domain
im Dezember 1999 - ob am 19.12. oder am 27.12.1999, kann in
diesem-Zusammenhang dahinstehen - und damit in einem auffalligen
zeitlichen Zusammenhang mit der ‘Werbung der Antragsstellerin in
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der NI Zcitung und der {eitung am 18.12.1999
(Anlagen K 14, K 15) bei D-angemeldet hat und dass am
03.02.2000 zwei (tatséchlich wohl drei) weitere Domains bei DY
angemeldet wurden. Allein aus diesem zeitlichen Zusammenhang und
der Streuung der Domains kann jedoch auf eine Behinderungsabsicht
nicht geschlossen werden. Die Behauptung der Antragsgegnerin,
es habe bereits vor dem 18.12.1999 Plane fUr eine Nutzung von
T— bei einem Kunden der Antragsgegnerin gegeben, in deren
Realisierung die Antragsgegnerin eingeschaltet gewesen sei, kann

'~ nach dem gegenwértigen Sach- und Streitstand nicht als widerlegt
angesehen werden. Die bloRe Absicht, sich flr "www. (R de” als
Domain im Internet die Prioritdt zu sichern und diese Domain durch
weitere Registrierungen "abzusichern", stellt keine den Vorwurf der
Sittenwidrigkeit im Sinne von § 1 UWG oder § 826 BGB begriindende
Behinderung der Antragsstellerin dar.

Die Kostenentscheidung folgt aus 8§91, 91a ZPO. Dabei
hat die Antragstellerin die Kosten ihsoweit, als das Verfahren
ibereinstimmend fir erledigt erklart wurde, auch schon deswegeh
zu tragen, weil die weiteren Domains unstreitig vor Rechtshangigkeit
freigegeben wurden. |

Vorsitzender Richter Richter

am Oberlandesgericht
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